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LandkreisCloppenburg :Postfach1480 -49644Cloppenburg 39 - Amt für Veterinärwesen und

Lebensmittelüberwachung
PerZustellungsurkunde 39.0Verwaltung

Herrn

VeitWillen DienstgebäudeKreishaus

u: -

Bearbeiter/in:VIG-Antrag

Cloppenburg, 15.08.2019

IhrAntrag auf Auskunftnach dem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
hier:24-Fresh,Vahrener Damm 10,49661 Cloppenburg

SehrgeehrterHerrWillenberg,

aufgrundIhres o. g.Antrages auf Auskunftnach dem Verbraucherinformationsgesetz
ergehtfolgenderBescheid:

1.Ihrem InformationsbegehrenÜberfestgestellteBeanstandungender letzten beidenle-
bensmittelrechtlichenBetriebsüberprüfungenim o.9. Betriebkomme ich insofern
nach, dassichIhnen Dokumenteneinsicht im Amt fürVeterinärwesen und Lebensmit-
telüberwachung,Kreishaus,Eschstraße29,49661 Cloppenburg gewähre.Die Einsicht-
nahme kannfrühestens 14Tage nach Bekanntgabedieses Bescheideserfolgen. Ver-
einbaren SiehierzuDitieeinen Termin mitdem Leiterder Abteilung Lebensmitteiüber-
wachung, ████ ████████████████████████

2.Der Bescheid ergehtgebührenfrei.

Begründung:

Gemäß 8 2 Abs. I Nr.1 VIG hat jedernach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf
freienZugang zu allenDaten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen
StellenfestgestelltenichtzulässigeAbweichungen von Anforderungen
a) des Lebensmittel-und Futtermittelgesetzbuchesund des Produktsicherheitsgesetzes,
b) der auf Grund dieserGesetze erlassenenRechtsverordnungen,

c) unmittelbargeltenderRechtsakteder Europäischen Gemeinschaft oder der
Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze
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sowie Maßnahmen und Entscheidungen,die im Zusammenhang mit den genannten Ab-
weichungengetroffen wordensind.

Mit Email vom 23.04.2019 beantragten Sie die Mitteilung evtl. festgestellter Beanstandun-
gen derletzten beiden Betriebsüberprüfungen.Der Informationszugang wird Ihnen durch
Dokumenteneinsicht im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung,Kreis-
haus, Eschstraße 29, 49661 Cloppenburg frühestens 14 Tage nach Bekanntgabe dieses

Bescheides gewährt.

Gemäß $ 6 Abs. 1 $. 1 und 2 VIG kann die informationspflichtige Stelle den Informations-
zugang durch Auskunftserteilung. Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise
eröffnen. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs begehrt, so darf dieser nur
aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.

Ein wichtiger Grund, um von der beantragten Form der Informationsweitergabe abzuse-
hen,liegt vor, da gleichzeitig mit der Antragstellung ein Hinweis auf den Webservice von
derInternetplattform „Frag den Staat“ gegeben wurde, aus dem hervorgeht, dass Ant-
worten ggf. im Auftrag der Antragstellenden automatisch auf dem Internet-Portal veröf-
fentlicht werden würden. Auch auf der Internetseite wird dazu aufgerufen, Anträge in
der Absichtzu stellen, die Berichte auf der Kampagnenseite im Internet zu veröffentli-
chen.

Eine Veröffentlichung der Kontrollberichte ist mit dem Sinn und Zweck des Verbraucherin-
formationsgesetzes jedochnicht vereinbar. Die Gefahr der rechtsmissbräuchlichen Ver-
wendung der Auskunft ist ein hinreichender wichtiger Grund nach 8 6 Abs. I VIG, um von
dem Wunsch des Formschreibens nach Übermittlung in elektronischer Form, abzuwei-
chen.

Darüberhinausist die Möglichkeit des Informationszugangesin Form von Akteneinsicht
durch 8 6 Abs. 1 VIG ausdrücklich vorgesehen. Unter denin Frage kommendenZugän-
gen handelt es sich bei der Dokumenteneinsicht um einen diskriminierungsfreien und bür-
gerfreundlichen Zugang,der sich am Grundsatz des einfachen, zweckmäßigen und zügi-
gen Verwaltungsverfahrens nach 8 10 VwVfGorientiert.

Gemäß 8 5 Abs. 4 VIG ist dem beteiligten Dritten - hier dem für den o. a. Betrieb verant-
wortlichem Lebensmittelunternehmer - zunächst die Entscheidung überIhren Antrag mit-
zuteilen und ihm ein ausreichenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen einzuräu-
men.

Ihr Auskunftsersuchen bezieht sich auf 8 2 Abs. | Satz I Nr. 1 VIG und ist damit gemäß $ 7
Abs. ] Satz 2 VIG gebühren- und auslagerfrei.

Der Lebensmittelunternehmer hat die Offenbarung Ihres Namens und Anschrift begehrt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeKlage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg erhoben werden.



 

Hinweise:
Rechtsbehelfe gegen diese Verfügung entfalten gemäß 8 5 Abs. 4 VIG keine aufschie-
bende Wirkung. Das bedeutet, dass die Informationsgewährung unabhängig von derEr-
hebung derKlage erfolgt.

Auf Antrag kann jedoch das Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Olden-
burg, die aufschiebende Wirkung ganz oderteilweise anordnen.

 

* Vorschriftenverzeichnis:

Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation Verbraucherinformationsgesetz
-VIG)


